
347-

Gewölbltärke.

348-

Widfllags-

flärke.

500

Kranzrippe f in kleinere dreieck— ..Fig- 543-

f6rmige Nebenzwickel A und eine

Kreisfläche K zerlegt wird. Die Ein-

wölbung der Gewölbfache I„ 21 u.f. f.

kann nach Kugelflächen flattfinden,

deren Mittelpunkte I, 2 u. f. f. nach

den in Art. 285 (5.413) gemachten

Angaben zu bel’timmen find. Die

Gewölbzwickel A können durch Stein-

platten oder durch ganz flache Kap-

pengewölbe oder Klottergewölbe ge—

fchlofi'en werden, während die Kreis—

fläche m, der fog. Spiegel, meifiens

mit einem flachen, tellerförmigen

Kugelgewölbe überdeckt wird.

' Das eigentliche Fächergewölbe

und das umgeformte Fächergewölbe

geflatten eine äufserf’c reiche, felbf’c

üppige Durchbildung, welche fogar

an das Phantaf’cifche herantreten

kann. In keinem Falle darf aber

die Fülle der Formen die grund-

legenden, dem Gewölbebau Pcreng

entfprechenden Confiructionsregeln

in den Hintergrund drängen, da-

mit Geflaltung und Ausführung der

Fächergewölbe nicht in eine Spielerei

ausarten. Durch geeigneten Farben-

fchmuck kann den Fächergewölben

ein erhöhter Reiz verliehen werden.

   
  

b) Stärke der Fächergewölbe und ihrer Widerlager.

Das Rippeufyftem der Fächergewölbe entfpricht im Wefentlichen demjenigen

des Sterngewölbes und damit auch demjenigen des gothifchen Kreuzgewölbes.

Eben fo, find die Einwölbungen der Gewölbfache bei den Fächergewölben in der

Form im Allgemeinen als bufige Kappen, wie bei den genannten Kreuzgewölben,

zu behandeln. .

Aus diefem Grunde gelten alle diejenigen Unterfuchungen, welche zur Prüfung

der Stabilität und zur Beftimmung der Stärke der Rippen und Kappentür die be-

zeichneten Kreuzgewölbe in Art. 314 bis 330 (S. 460 bis 481) näher befprochen

find, auch für die Fächergewölbe.

Auch für die Ermittelung der Stärke der Widerlager der Fächergewölbe

kommen wiederum alle in diefer Beziehung bei den gothifchen Kreuzgewölben in

Art. 332 bis 338 (5.481 bis 488) behandelten Punkte ohne Weiteres zur Geltung.
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c) Ausführung der Fächergewölbe.

Die falrnmtlichen Vorfchriften und Maßnahmen, welche in Art. 339 bis 341

(S. 489 bis 495) für die Ausführung der gothifchen Kreuzgewölbe hinfichtlich der

Heritellung der Kappen und der Anfertigung, bezw. Auffiellung der Rippen mit-

getheilt find, werden auch bei der Ausführung der eigentlichen Fächergewölbe inne-

gehalten. Die Rippen werden durch Lehrbogen unterltützt. Die Kappen, welche

bei den einer fremden Belaf’cung meil‘tens nicht ausgefetzten Fächergewölben ge-

wöhnlich nur 1/2 Backflzein itark ausgeführt werden, find freihändig mit Bufung

unter Verwendung gut bindenden Mörtels zu mauern.

Fig. 544.

   
 

    
In Fig. 544 find die Grundrifs-Projectionen einiger Wölbfchichten der Kappen,

welche hier eine Bufung nach reinen Kugelflächen mit den Mittelpunkten I, 2, 3

und dem Kugelhalbrneffer da der Erzeugenden D der Rippenkörper erhalten haben,

gegeben. Hiernach if“: od: ac: 06. Die in d auf od und in c auf ac u. f. f.

errichteten Lothe liefern in ihren Schnitten I, 2 u. f. f. jene Kugelmittelpunkte der

einzelnen Gewölbfache II, 21, 31. Nach der an der Rippe ]) vorgenommenen

Theilung der Wölbfchichten und Anordnung der Lagerflächen in der radialen

Richtung dN ergeben fich fofort die nöthigen Anhaltspunkte für die Darftellung

der Wölbfchichten im Grundrifs. In den Scheitellinien der einzelnen Gewölb-

fache treten die Wölbfchichten auf Schwalbenfchwanz—Verband, wie bei 5 {ich zeigt,

zufammen.
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